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      Wengen      Villenbach        Riedsend 

Anerkennung für das Kindergartenpersonal 

Nach Beendigung des Kindergartenjahres im „Haus der kleinen Füße“ dankte der Elternbeirat dem Personal 

für ihr Engagement und übereichte im Namen der Eltern ein Präsent an alle Erzieherinnen. Ein kleiner Wer-

mutstropfen ist allerdings der Abschied von Nadine Müller, Lena Federlin, Gözde Erday, Barbara Putz, Mariella 

Wilfing, die bedauerlicher Weise den Villenbacher Kindergarten verlassen.                     

Fotos: Freya Ohnheiser / Text: Otmar Ohnheiser 
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Recyclinghof 
Aktuelles und Öffnungszeiten  

Öffnungszeiten im Recyclinghof Villenbach: 

1. und 3. Samstag im Monat von 13.00 - 15:00 Uhr 

Ist am 1. oder am 3. Samstag im Monat ein Feiertag, 

dann ist nur ein Samstag geöffnet. 

Bei Abgabe ihres alten Kühlgerätes im Recyclinghof, 

wird dies auf einem Vordruck bestätigt. (Diese Bestä-

tigung und die Rechnung für ein Neugerät bitte bei 

der Gemeinde vorlegen. Sie erhalten 10 Euro!) 

Gelbe Säcke: Bei Unwetterwarnung und Sturm soll-

ten die Säcke so gesichert werden, dass diese nicht 

vom Wind davongetragen werden bzw. sich der In-

halt nicht auf Gehsteig und Straße ausbreitet und 

dann verweht wird. Hierzu empfiehlt es sich, die Sä-

cke z.B. mit dem Zugband an den Zaun zu hängen.  
 

Keine Müllablagerungen an den Müll-Containern. 

Der AWV 

 

 

Grünsammelplatz 
Ist jeden 1. und 3. Samstag im Monat von 15 – 16 

Uhr geöffnet. 
 

 
 

Recyclinghof Wertingen 
 

Die Öffnungszeiten des Recyclinghofs Wertingen  

Montag                geschlossen        

Dienstag            8.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr 

Mittwoch           8.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr 

Donnerstag       8.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr 

Freitag               8.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr 

Samstag            9.00 – 14.00 Uhr 
 
 

Grünsammelplatz in Wertingen 
 

 

März bis November 2024   

Mittwoch 15:00 – 17:00 Uhr 

Freitag  15:00 – 17:00 Uhr 

Samstag 10.00 – 14.00 Uhr 
                                Wir bitten um Beachtung der Öffnungszeiten. 

i.A. des AWV Nordschwaben 
 

Straßenreinigung  
 

Die Gemeinde verweist auf den § 5, Absatz c, wo die 

Straßenkörper und Ablaufrinnen von Laub, Unkraut 

und Schmutz zu befreien sind.    
 

Friedhöfe 
 

Die Grabpflege ist wieder in 

vollem Gange. Deshalb bit-

ten wir zu beachten: Grab-

leuchten gehören in die 

Mülltonne am Friedhof.     

Falls Sie auswärtige Fried-

hofsbesucher treffen, ma-

chen Sie diese darauf auf-

merksam, in die Kompost-

container an den Friedhöfen nur Grünabfälle zu wer-

fen. Draht, Schleifen oder komplette Kränze bitte 

nicht in den Kompostcontainern entsorgen! 

                                                                     Die Redaktion 

Wir gratulieren herzlich 
Jubilare im September 

 

65   Helmut Käßmair, Villenbach 

70   Hildegard Lernbeiß, Villenbach 

75   Peter Mair, Riedsend 

Ehejubiläum 
 

25   Simone und Franz Hartl, Villenbach 

       Simone und Bodo Surek, Villenbach 

       Kerstin und Robert Jungblut, Wengen 

 

Allen Jubilaren herzlichen Glückwunsch! 

Wer die Veröffentlichung seines Jubiläums oder der Ge-

burt seines Kindes nicht wünscht, darf dieser selbstver-

ständlich widersprechen. Ein Anruf unter Telefon 282 

oder 699 genügt. Der Bekanntgabe der Geburt seines 

Kindes kann auch bei der VG-Wertingen widerspro-

chen werden.                                               Die Redaktion 

 

Redaktionsschluss 
Ihre Termine, Beiträge, Anzeigen und Bilder senden 

Sie bitte bis Donnerstag, den 24.10.2024 um 18 Uhr  

per E-Mail an regina.ohnheiser@gmx.de 

Bitte beachten Sie bei der Übermittlung Ihrer Bei-

träge folgende Richtlinien: 

 - Bilder in hoher Auflösung als separate Datei im      

JPEG-Format 

 - Texte unformatiert als Word- oder Text-Datei 

 - Anzeigen als JPEG oder PDF-Datei 

 - Benennung der Dateien beinhaltet den Einsender-

namen (z.B. SVV_Gereralversammlung.docx) 

 

Impressum: V.i.S.d.P. 

Gemeinde Villenbach, Hauptstr. 17, 86637 Villen-

bach 

1.Bürgermeister Werner Filbrich 

Telefon: 08296 282, Telefax: 08296 909255 

E-Mail: buergermeister@villenbach.de   

Internet: villenbach.de             

Sprechzeiten des Bürgermeisters:  

Nach telefonischer Vereinbarung.  

 

Montag und Donnerstag: 18.30 bis 20.00 Uhr  

Redaktion: Regina Ohnheiser, Am Kornfeld 3,  

86637 Villenbach 

E-Mail: regina.ohnheiser@gmx.de  

Druck: Andreas Friegl, Am Steinanger 2,  

86502 Modelshausen 

E-Mail: andreas.friegl@web.de 
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Wildunfälle  

Zahl der Wildunfälle in Bayern weiter hoch 
BJV fordert Verantwortungsgemeinschaft aller Betei-

ligten – Pauschale Abschussforderungen helfen 

nicht weiter. Laut dem Bayerischen Innenministerium 

ist die Zahl der Wildunfälle, die im Laufe des Jahres 

registriert wurden, sehr hoch. Der Bayerische Jagd-

verband warnt aktuell vor einer erhöhten Gefahr von 

Wildunfällen und fordert eine Verantwortungsge-

meinschaft aus Verkehrsteilnehmer, Grundstücksei-

gentümer, Jägerschaft und Straßenbaulastträger, 

um die Unfälle zu reduzieren. Nach Statistik passiert 

alle 2 Minuten ein Wildunfall mit Reh, Hirsch oder 

Wildschwein. Wenn ein Reh oder Wildtier die Straße 

quert, behalten Sie den Straßenrand unbedingt im 

Auge, den meistens kommt ein zweites Tier nach. 

Nach einem Unfall mit einem Wildtier nimmt die Poli-

zei den Unfall auf. Dann ruft sie die für das Revier zu-

ständige Jägerin oder den zuständigen Jäger an - 

auch mitten in der Nacht. Diese stellen eine Wildun-

fallbescheinigung aus, entsorgen überfahrenes Wild 

oder suchen verletzte Wildtiere mit ausgebildeten 

Jagdhunden. Das machen Jägerinnen und Jäger 

freiwillig und ehrenamtlich. 

Die Jagdpächter aller Ortsteile bitten bei einem 

Wildunfall/Unfall mit einem Tier möglichst unverzüg-

lich zu informieren: Die Polizei in Wertingen, Telefon 

08272 99510 oder wenn bekannt einen Jagdpächter.                                                                                        

Die Redaktion 
5 
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Notrufnummern 

Ohne Gewähr 

 

Fälligkeiten von Kommunalabgaben 

für das Kalenderjahr 2024 

Folgende Kommunalabgaben werden zu den je-

weils angegebenen Terminen fällig: 

 

Fälligkeit Abgabeart Bemerkung 

15.11.2024 Grundsteuer /  

Gewerbesteuer / Ver-

brauchsgebühren Ab-

wasser 

4. Quartal 2024 

/ 4. Vorauszah-

lung 2024 

 

Falls Sie der Gemeinde einen Abbuchungsauftrag 

erteilt haben, werden wir die betreffenden Steuer- 

bzw. Abgabenbeiträge, wie vereinbart, von Ihrem 

Konto abbuchen. Ansonsten bitten wir, die fälligen 

Beträge auf eines der unten angegebenen Konten 

der Gemeinde Villenbach zu überweisen. 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass Zahlungs-

rückstände angemahnt werden und sowohl 

Polizei Notruf 10 

Feuerwehr Rettungsstelle 112 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 

Kreiskrankenhaus Wertingen 08272 998 0 

Hilfe „Gewalt gegen Frauen“ 0800 0116016 

Sorgentelefon Erwachsene 0800 1110550 

Sorgentelefon Kinder/Jugend 0800 1110333  

Polizeistation Wertingen 08272 99510 

Giftnotrufzentrale München 089 19240 

Notfallnummer der Wasserver-

sorgung „Eichberggruppe“ 

                                          

0176 83937064 

Verwaltungsgemeinschaft 

Wertingen 08272 84 0 

Neues Hilfsangebot in Bayern 

Hilfe in Psychischen Krisen 0800 6553000 

www.krisendienste.bayern/schwaben 

 

https://www.jagdverband.de/jagd-und-wildunfallstatistik
https://www.jagd-fakten.de/alle-fakten-zur-jagd-in-deutschland-auf-einem-blick/artenschutz-fuer-freiwild
http://www.krisendienste.bayern/schwaben
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Mahngebühren als auch Säumniszuschläge berech-

net werden müssen. 

 

Konten der Gemeinde Villenbach: 

Sparkasse Wertingen 

IBAN: DE43 7225 1520 0000 8001 71 

BIC: BYLADEM1DLG 
 

VR-Bank Handels- und Gewerbebank 

IBAN: DE96 7206 2152 0009 6452 41 

BIC: GENODEF1MTG 

Hundeanmeldung 

Sobald ein über vier Monate alter Hund im Gemein-

degebiet gehalten wird, unterliegt er der Steuer-

pflicht. Jeder Halter ist daher gemäß der Hundesteu-

ersatzung der Gemeinde Villenbach verpflichtet, sei-

nen Hund bei der Verwaltungsgemeinschaft Wertin-

gen zu melden. Die Anmeldung von Hunden kann 

telefonisch unter 08272/84-235 in der Verwaltungs-

gemeinschaft erfolgen. Des Weiteren kann das An-

meldeformular auf der Internetseite der Gemeinde  

Villenbach (Was erledige ich wo / Formulare) herun-

tergeladen werden.  

Verwaltungsgemeinschaft 

 

Bürgermeister  

Amtsstunden 

Die Amtsstunden sind zu folgenden Zeiten:  

Montag und Donnerstag von 18.30 bis 20.00 Uhr. 

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitte ich Sie 

um vorherige telefonische Terminvereinbarung.  

Sie können mich weiterhin persönlich unter Telefon 

08296/282 erreichen.  

Neue Feldgeschworene für die Gemeinde 

Villenbach gesucht 

Das Ehrenamt der Feldgeschworenen hat eine 

lange Tradition. Die Feldgeschworenen, auch Siebe-

ner genannt, üben ihr Amt im Interesse der Grund-

stückseigentümer als auch im öffentlichen Interesse 

aus.  

Sie tragen zur Sicherung des Eigentums an Grund 

und Boden bei. Die Feldgeschworenen wachen 

über die Grenzen und unterstützen das Amt für Digi-

talisierung, Breitband und Vermessung. Dabei üben 

sie das älteste kommunale Ehrenamt in Bayern aus. 

Die Feldgeschworenen sind zur gewissenhaften und 

unparteiischen Tätigkeit sowie zur Verschwiegenheit 

und Bewahrung des Siebenergeheimnisses durch Ei-

desform auf Lebenszeit verpflichtet. 

Ihre Hauptaufgabe ist die Abmarkung, d. h. die 

Grenzen der Grundstücke durch das Anbringen von 

Grenzzeichen (z. B. Grenzsteine, Rappennägel) für 

jeden erkennbar zu machen. 

Nachdem die Anzahl der Feldgeschworenen leider 

stetig zurückgeht, werden neue Feldgeschworene 

für die Gemarkung Villenbach gesucht. Zeitmäßig 

umfasst eine Vermessung ca. 1/2 Tag. Die Feldge-

schworenen erhalten für ihre Tätigkeit bei der Ab-

markung von Grundstücken und für sonstige Tätig-

keiten nach Art. 12 des Abmarkungsgesetzes derzeit 

eine Gebühr in Höhe von 17,80 € pro Stunde. Im 

Durchschnitt kann mit ca. acht Vermessungen pro 

Jahr gerechnet werden.  

Sollte Interesse an dieser ehrenvollen Aufgabe be-

stehen, sind Ihre Ansprechpartner für Rückfragen 

Frau Link/Frau Merk (Telefon 08272 84-409). 

 

Glasfaser für die Gemeinde Villenbach 

Die Vertragsunterzeichnung Mitte September mit 

Bürgermeister Werner Filbrich und dem Geschäfts-

führer der miecom-Netzservice GmbH Tobias Mießl, 

war der Startschuss für den Glasfaserausbau in der 

Gemeinde Villenbach. Bis Ende 2028 werden rund  

470 Gebäude und Grundstücke mit zukunftssicheren 

Glasfaserleitungen bis in die Wohnung bzw. bis ins 

Büro ausgestattet. Bei dem sogenannten FTTB/H-Aus-

bau (Fiber-to-the-Bulding/Home) wird komplett auf 

die Verwendung von Kupferkabeln verzichtet und 

eine durchgängige Infrastruktur aus Glasfasern er-

richtet. Auf dieser Basis können Bandbreiten bis zu 

1.000 Megabit pro Sekunde und künftig sogar noch 

höhere Geschwindigkeiten bereitgestellt werden. 

Die Bauarbeiten sollen nach derzeitigem Planungs-

stand 2025 starten und werden rund 48 Monate in 

Anspruch nehmen. Bereits 2017 hat miecom die Vil-

lenbacher Ortsteile Hausen, Wengen und Riedsend 

mit Glasfaserleitungen bis zu den Kabelverzweigern 

am Straßenrand erschlossen. Von hier werden die 

Glasfaserleitungen nun bis in die einzelnen Gebäude 

weiterverlegt. Der Ortsteil Rischgau sowie einige 

Neubaugebiete im Gemeindegebiet verfügen zu-

dem bereits über eine FTTB/H-Infrastruktur. „Wir 

freuen uns sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit 

mit der Gemeinde Villenbach fortzuführen und sind 

stolz darauf, damit einen wichtigen Beitrag zur Digi-

talisierung und zur Verbesserung der Breitbandinfra-

struktur in der Gemeinde zu leisten.“ sagt Tobias 

Mießl von miecom.  

Durch die Kooperationen mit der M-net Telekommu-

nikations GmbH sowie mit der Telekom Deutschland 

GmbH ermöglicht die miecom im Ausbaugebiet die 

maximale Wahlfreiheit. Das bedeutet die Bürgerin-

nen und Bürger können Ihren Wunschtarif ganz flexi-

bel aus mehreren Anbietern auswählen. Eine Über-

sicht der ab Vermarktungsstart verfügbaren Anbieter 

sind auf der Internetseite der Firma miecom 

(www.miecom.de) zu finden.  

Vor dem Start der Bauarbeiten wird die Firma 

miecom allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern 

in Form eines Informationsabend den Glasfaseraus-

bau und die daraus entstehenden Vorteile bzw. 

Möglichkeiten vorstellen. Über die genauen Termine 
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für der Infoabende wird miecom zu gegebener Zeit 

entsprechend informieren.  

Nähere Informationen rund um den Glasfaseraus-

bau und den aktuellen Projektfortschritt finden Sie 

auch unter:  

www.miecom.de/ausbauprojekte/villenbach 

 

 
 

Der Startschuss für die digitale Zukunft in der Ge-

meinde Villenbach ist gefallen. Mit der Unterschrift 

des Kooperationsvertrags steht dem Glasfaseraus-

bau nichts mehr im Weg. 

Bei der Vertragsunterzeichnung dabei waren: Silvia 

Kleinscheck (M-Net Telekommunikations GmbH, Se-

nior Regional- & Partnermanagerin (hinten stehend). 

Vorne mit gezückten Stiften und freudigen Gesich-

tern, Tobias Mießl (Geschäftsführer, miecom-Netz-

service GmbH) und Bürgermeister Werner Filbrich. 

 

Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben 

Neuwahl der ehrenamtlichen Vorstands-

mitglieder und ihrer Stellvertreter (§ 21 Abs. 

3 des Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG -, 

Art. 4 Abs. 3 Satz 1, 2 und 5 Abs. 4 Satz 1 

des Gesetzes zur Ausführung des Flurberei-

nigungsgesetzes - AGFlurbG -) 

Bekanntmachung und Ladung 

Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Villen-

bach II gehörenden Grundstücke und die ihnen 

gleichstehenden Erbbauberechtigten werden hier-

mit zur Teilnehmerversammlung geladen. 

 

Diese findet unter der Leitung des Amtes für Ländli-

che Entwicklung Schwaben statt am: 

 

Mittwoch, 16.10.2024, um 19:00 Uhr, 

 

Ort: Rathaus Villenbach, Hauptstraße 17, 86637 Vil-

lenbach. 

Tagesordnung 

1. Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes der Teil-

nehmergemeinschaft und des Wahlverfahrens 

2. Neuwahl ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder und 

ihrer Stellvertreter 

3. Allgemeine Aussprache 

 

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmerge-

meinschaft.  Er soll das volle Vertrauen der Teilneh-

mer am Verfahren besitzen. Wünschenswert ist des-

halb, dass sich möglichst viele Teilnehmer an der 

Neuwahl des Vorstandes beteiligen. 

Das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben hat 

die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Vorstandes 

und deren Stellvertreter auf je 3 festgesetzt. 

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevoll-

mächtigte kann somit als Mitglied und Stellvertreter 

insgesamt 6 Personen wählen. Sie werden auf die 

Dauer von sechs Jahren gewählt; eine Wiederwahl 

ist zulässig. 

 

Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer 

sind die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehö-

renden Grundstücke. Erbbauberechtigte stehen 

den Eigentümern gleich (§ 10 Nr. 1 FlurbG). Jeder 

Teilnehmer hat eine Stimme. Gemeinschaftliche Ei-

gentümer gelten als ein Teilnehmer. 

Gemeinschaftliche Eigentümer sind nur stimmbe-

rechtigt, wenn von allen abwesenden Miteigentü-

mern eine schriftliche Vollmacht vorliegt. Wenn Ehe-

partner gemeinschaftliches Eigentum haben, brau-

chen diese ebenfalls eine schriftliche Vollmacht des 

abwesenden Ehepartners. Einigen sich gemein-

schaftliche Eigentümer nicht über die Stimmab-

gabe, so müssen sie von der Wahl ausgeschlossen 

werden. 

 

Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Be-

vollmächtigte haben in der Versammlung eine 

schriftliche Vollmacht vorzulegen. Zu beachten ist je-

doch, dass nach § 21 Abs. 3 FlurbG im Wahltermin 

jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte nur eine 

Stimme hat, auch wenn er mehrere Teilnehmer ver-

tritt. Teilnehmer, die nicht selbst in der Wahlversamm-

lung anwesend sein können, werden daher zweck-

mäßig eine Person bevollmächtigen, die nicht selbst 

als Teilnehmer stimmberechtigt ist. 

 

Es können alle Personen gewählt werden. Sie brau-

chen nicht am Verfahren beteiligt zu sein. Wenn In-

teresse besteht, an diesem Prozess mitzuwirken, kann 

man sich gerne zur Wahl stellen. Dafür wenden Sie 

sich bitte an Herrn Bürgermeister Filbrich  

(buergermeister@villenbach.de). 

http://www.miecom.de/ausbauprojekte/villenbach
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Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und 

ihre Stellvertreter werden von den im Wahltermin an-

wesenden Teilnehmern oder Bevollmächtigten ge-

wählt. Gewählt sind diejenigen, die die meisten Stim-

men erhalten. 

Krumbach (Schwaben), 16.08.2024 

Ludger Klinge 

Leitender Baudirektor 

Ankündigung bauvorbereitender Maßnah-

men der Gastransportleitung AUGUSTA von 

Wertingen nach Kötz 

Die bayernets GmbH plant ab 

Anfang Oktober, mit den so-

genannten bauvorbereiten-

den Arbeiten der Gastrans-

portleitung AUGUSTA zwischen Wertingen und Kötz 

gemäß § 44 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) zu be-

ginnen. Wir beabsichtigen, ab dem 7. Oktober 2024 

mit den nachfolgenden Maßnahmen auf der Trasse 

anzufangen: Vermessungsarbeiten, Beweissiche-

rung, Kampfmitteluntersuchung und archäologische 

Voruntersuchungen. Sowohl die Kampfmitteluntersu-

chung als auch die archäologischen Voruntersu-

chungen werden durch Drohnenbefliegung unter-

stützt. Die Vorarbeiten werden in unserem Auftrag 

von Dienstleistern durchgeführt.  

Die eigentliche Baumaßnahme startet nach Ab-

schluss des laufenden Planfeststellungsverfahrens. 

Derzeit gehen wir davon aus, dass der Planfeststel-

lungsbeschluss Anfang 2025 vorliegen wird. Zum Start 

der eigentlichen Baumaßnahme 2025 werden wir 

gesondert informieren.  

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gerne.  

E-Mail: info-augusta@bayernets.de  

Telefon: 089 890572-424  

Fax: 089 890572-421 

Weitere Informationen rund um das Projekt finden Sie 

unter https://www.gastransportleitung-augusta.de 

Information der Eichberggruppe Wengen 

 

 

Zum 15.10.2024 wird die 2. Abschlagzahlung der 

Wassergebühren für 2024 fällig. 

Soweit SEPA-Lastschriftmandate erteilt 

sind, wird der Abschlag von Ihrem 

Konto abgebucht. 

Nicht am Lastschriftverfahren teilnehmende Kunden 

bitten wir, den Abschlagsbetrag pünktlich auf das 

aus dem Gebührenbescheid für 2023 ersichtliche 

Konto des Verbandes zu überweisen. 

Werner Filbrich, Verbandsvorsitzender 

Lebendiger Adventskalender 

Liebe Rischgauer, Hausener, Wengener, Riedsender, 

Beurer, Demharter und Villenbacher, 

vielleicht kommt Ihnen 

der Gedanke an den „Le-

bendigen Adventskalen-

der“ jetzt im Oktober, et-

was früh vor – andererseits 

soll der Kalender mit den 

Terminen und Adressen 

der Gastgeber und Fens-

tergestalter möglichst 

bald vorliegen, damit er 

im November-Gmoinds-

boten veröffentlicht wer-

den kann. 

Wollen Sie und Ihre Familie / Gruppe / Einrichtung an 

einem Abend zwischen dem 01. und 23. Dezember 

ein Fenster/eine Türe Ihres Hauses / Gebäudes für 

den „Lebendigen Adventskalender“ weihnachtlich 

gestalten und Nachbarn, Freunde und Familie zu ei-

nem Umtrunk einladen?  

Für die, die bisher noch nicht dabei waren: 23 bunt 

geschmückte Adventsfenster laden ein, sich jeweils 

um 18:00 Uhr bei Wind und Wetter vor dem jeweili-

gen Haus zu versammeln. Zu Beginn wird eine Weih-

nachtsgeschichte vorgelesen, musiziert und gesun-

gen. Es gibt Glühwein oder Kinderpunsch und eine 

Kleinigkeit zum Essen. Sinn und Zweck des Ganzen ist 

es, sich jeden Tag ein bisschen mehr auf Weihnach-

ten zu besinnen und zu freuen, einander zu begeg-

nen und miteinander ins Gespräch zu kommen.  

Wenn Sie also Lust und Zeit haben, den „Lebendigen 

Adventskalender“ aktiv mitzugestalten und Gastge-

ber sein möchten, melden Sie sich bitte und nennen 

Sie uns Ihren Wunschtermin, gern auch Ausweichter-

mine. 

Christine Steimer 

Festnetz: 90 98 98  

Mobil: 0173-98 68 386 (auch WhatsApp) 

eMail: steimer.villenbach@yahoo.de 

Seniorengemeinschaft Wengen 
 

Herzliche Einladung 

zum Oktoberfest der Seniorengemeinschaft Wen-

gen/Riedsend am Mittwoch, den 9. Oktober ins Ver-

einsheim Wengen. 

Ab 14 Uhr werden wir bei Kaffee und Kuchen unser 

Oktoberfest feiern. Anneliese wird mit ihrer Steyri-

schen zur Unterhaltung beitragen.  

Zum Abschluss gibt es wieder Weißwürste mit Brezen.   

Wir freuen uns auf Ihren Besuch   

Seniorenteam Wengen/Riedsend 
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Aus unseren Pfarreien 
Verabschiedung von Peter Mair nach 40-jähri-

gem Mesnerdienst 

Der langjährige Mesner Peter Mair ist an seinem 40-

jährigen Dienstjubiläum in der Kirche St. Sebastian / 

St. Katharina in Riedsend aus seinem Amt verab-

schiedet worden. 

Der Diözesanleiter des Mesnerverbandes Herr Probst 

verglich den Mesnerdienst mit Handlanger des lie-

ben Gottes. Er dankte Peter Mair für sein handwerkli-

ches Geschick und sein liturgisches Gespür und 

überreichte Ihm das goldenen Mesnerabzeichen 

und eine Ehrenurkunde.  Zudem brachte er Glück-

wünsche aus der Diözese Augsburg von Bischof Ber-

tram Meier mit. 

Pater Biju, Pickl Ulrike vom Pfarrgemeinderat, Stefan 

Wieland als Kirchenverwaltungs-Vorsitzender der Fili-

alkirche Riedsend und die Ministrantenschar be-

dankten sich ebenfalls bei Peter Mair für die vielen 

Dienste, Unterstützungen, Gottesdienst- und An-

dachtsvorbereitungen sowie die Fußwallfahrt am 1. 

Mai nach Frauenbrunn, die er ins Leben gerufen hat 

u.v.m. Immer still und bescheiden verrichtete er all 

die Jahre seinen Dienst. Als Dank für sein Engage-

ment wurde Ihm ein Präsent überreicht.  

Zum festlichen Gelingen des Gottesdienstes trug der 

Chor unter der Leitung von Gudrun Bentele bei. Bei 

einem Umtrunk am Kirchplatz konnte sich die Pfarrei-

engemeinschaft nochmals persönlich von Ihrem 

Mesner Peter Mair verabschieden. 

Auf dem Foto zu sehen sind von links: Pickl Ulrike  

(PGR), Pater Biju, Mair Peter (Mesner), Probst Klaus 

(Mesnerverband), Wieland Stefan (Kirchenverwal-

tung) 

Text & Bild: Katharina Mair  

 

Automatisierter externer Defibrillator (AED) 

Seit kurzer Zeit haben wir in unserer 

Gemeinde zwei weitere Defibrillato-

ren. Eines der beiden Geräte befin-

det sich am Eingang der Schreinerei 

Meier in Hausen und das zweite am 

Feuerwehrhaus in Villenbach.  

Beide Defibrillatoren können im 

Ernstfall von jedem Bürger verwen-

det und benutzt werden.  

Da heutzutage bei einer laufenden 

Reanimation immer die örtliche 

Feuerwehr mitalarmiert wird, haben 

wir durch die Standortwahl die 

Möglichkeit das Gerät mit zum Ein-

satzort zu nehmen (Reanimation 

oder Verkehrsunfall) um schnelle Hilfe leisten zu kön-

nen. 

Die Finanzierung der beiden Geräte erfolgte durch 

Spendengelder der Bevölkerung. Die Organisation 

hierfür übernahm der Verein der Freiwilligen Feuer-

wehr Villenbach. 

 

Für alle! Am 17.10.2024 und 21.10.2024 findet jeweils 

um 19 Uhr eine Einweisung der Defibrillatoren durch 

einen Rettungssanitäter des Roten Kreuz im Feuer-

wehrhaus Villenbach statt.  

 

Hierzu möchten wir alle Bürgerinnen und Bürger der 

Gemeinde Villenbach herzlich einladen (Dauer ca. 

1,5h). 

 

 

Helfen kann jeder!  
Egal ob Frau oder Mann, groß oder klein, stark 

oder schwach - komm, hilf mit!  
Was wir machen, ist kein „Hexenwerk“! 
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Landkreisübergreifende Gemeinschafts-

übung 

Am 11.09.2024 organisierte die Feuerwehr Villenbach 

eine große landkreisübergreifende Gemeinschafts-

übung mit den Feuerwehren Wengen, Riedsend, El-

lerbach, Hennhofen, Zusamzell, Hegnenbach und 

Villenbach an der Hausener Mühle. Angenommenes 

Szenario war ein Vollbrand einer Produktionshalle bei 

einem Holzverar-

beitungsbetrieb mit 

mehreren vermiss-

ten Personen. Trotz 

schlechtem Wetter 

beteiligten sich 

rund 100 Einsatz-

kräfte an dieser Einsatzübung. Ziel der Übung war 

das Retten von Personen unter schwierigen Bedin-

gungen mit schwerem Atemschutz, die Erstversor-

gung verletzter Patienten, das Schützen angrenzen-

der Gebäude und Gegenstände und die Brandbe-

kämpfung. Hierfür 

mussten sich die Füh-

rungskräfte schnellst-

möglich eine geeig-

nete Taktik als auch 

eine passende Struk-

tur der Einsatzstelle 

zurechtlegen um 

den Überblick zu behalten.  

Für die Aufarbeitung der Übung wurden mittels einer 

Drohne Luftbilder aufgezeichnet, diese helfen dabei 

einen besseren Gesamtüberblick vom gesamten 

Übungsgelände zu bekommen. Nach einer kurzen 

Nachbesprechung der Kommandanten und Grup-

penführer sowie 

auch unseres Bür-

germeisters und ei-

nes Kreisbrandmeis-

ters kamen wir zu ei-

nem sehr positiven 

Ergebnis dieser Übung. Im Anschluss gelang noch ein 

informationsreicher Austausch der teilnehmenden 

Einsatzkräfte am Feuerwehrhaus in Villenbach. 

Wir möchten uns bei allen teilnehmenden Feuerweh-

ren und der zahlreichen Einsatzkräften für die Teil-

nahme und die gute Zusammenarbeit bedanken. 

Freundliche Grüße an das gesamte Gemeindege-

biet, 

Stephan Storch 

(Kommandant der FF Villenbach) 

Du hast auch Interesse? 

Deine Freiwillige Feuerwehr Villenbach sucht Verstär-

kung, egal ob  

- als Quereinsteiger für die aktive Wehr zwi-

schen 18 und 55 Jahre (Höchstalter im akti-

ven Dienst ist 65 Jahre), oder 

- in der Jugendfeuerwehr (ab 12 Jahre).  

 

Melde dich einfach, wir nehmen uns gerne Zeit und 

erklären dir ganz unverbindlich alles nötige! 

Deine Feuerwehr von und für Villenbach 

Text & Bilder: A. Kröss u. S. Storch 

Schützen „Frohsinn“ Wengen 
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Obst- und Gartenbauverein  

Villenbach 
Gartentipps für den Monat Oktober  

Spätestens mit den ersten Frös-

ten ist die Freiluftsaison für die 

meisten Kübelpflanzen vorbei. 

Sie müssen zum Überwintern in 

ein geeignetes Winterquartier 

gebracht werden.  

Kübelpflanzen überwintern: Das Wichtigste in Kürze 

•  Immergrüne Kübelpflanzen wie Eukalyptus, 

Bambus oder Sternjasmin überwintern bei 

Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad 

Celsius. Je kühler, desto dunkler kann der 

Raum sein. 

• Laubabwerfende Kübelpflanzen wie Fuchsie 

oder Engelstrompete überwintern in dunklen 

Räumen, sofern die Temperaturen niedrig 

genug sind. 

• Exotische Kübelpflanzen wie Oleander, Lor-

beer, Geranien oder Dipladenia brauchen 

während der Winterruhe ausreichend Licht.  

Vorsicht beim Rückschnitt der Kübelpflanzen 

Zu groß gewordene Kübelpflanzen kann man vor 

dem Einräumen zurückschneiden. Besser ist es je-

doch, damit bis zum Vorfrühling zu warten. Im Feb-

ruar befinden sich die Pflanzen noch in der Ruhe-

phase, werden allerdings durch die länger werden-

den Tage bald aufgeweckt. Schnittwunden heilen 

dann besonders gut. Kürzen Sie die Pflanze ringsum 

ein und entfernen Sie einige der alten Triebe, um 

Platz für den Neuaustrieb zu schaffen. 

Überwinternde Kübelpflanzen nicht zu viel gießen 

Gießen einmal pro Woche reicht für überwinternde 

Kübelpflanzen in der Regel aus. Prüfen Sie vorher mit 

einem Finger, ob die Erde schon trocken ist. Verwen-

den Sie möglichst abgestandenes Gießwasser, das 

sich vorher der Raumtemperatur anpassen konnte. 

Aufgepasst, wenn eine Pflanze in den kommenden 

Wochen einen Teil der Blätter abwirft: Die Ursache ist 

in der Regel kein Wassermangel, sondern das redu-

zierte Lichtangebot oder eine zu hohe Temperatur 

im Winterquartier. Auch wenn es draußen kälter wird, 

benötigen Kübelpflanzen vor allem eines: ausrei-

chend Tageslicht. Direkte Sonneneinstrahlung hinge-

gen sollte unbedingt vermieden werden. Ideale Be-

dingungen bieten ein Wintergarten, ein Gewächs-

haus oder auch ein sehr helles Treppenhaus. Zudem 

sollte eine konstante Temperatur von acht bis zwölf 

Grad gegeben sein. Ist der Standort zu dunkel, be-

kommen die Kübelpflanzen gelbe Blätter, ist er zu 

warm, blühen sie womöglich im kommenden Jahr 

nicht.  

Im Herbst zeigt sich die Natur in ihrer schönsten Far-

benpracht und erinnert uns daran, dass Veränderun-

gen oft etwas Gutes sind… in diesem Sinne 

Ihr OGV Villenbach 

Bild und Text: Christine Steimer 

Anzeige 
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Sportverein Villenbach 
Fußballergebnisse im September 

 

1.Mannschaft: 

SVV – SG Reisensburg/Leinheim 0:3 

SG Röfingen/Mö./Ko.  – SVV 2:4 

2. Mannschaft: 

SSV Neumünster – SVV 5:3 

SVV – BSC Unterglauheim 0:3 

SG Röfingen/Mö./Ko. – SVV 2:4 

Fußballspiele im Oktober 

1. Mannschaft: 

So. 29.09., 15.00 Uhr    SVV – SG Bächingen/Medl. 

So. 06.10., 15.00 Uhr    SVV – TV Gundelfingen   

So. 13.10., 15.00 Uhr    SVV – Türk G. Günzburg 

So. 20.10., 15.00 Uhr    TSV Wasserburg – SVV 

So. 27.10., 15.00 Uhr    SVV – SV Aislingen 

2. Mannschaft: 

So. 29.09., 13.15 Uhr   SVV – SG Bächingen/Medl.           

So. 06.10., 13.15 Uhr   SVV – TV Gundelfingen 

So. 13.10., 13.15 Uhr   SVV – Türk G. Günzburg           

So. 20.10., 13.15 Uhr   SSV Dillingen – SVV  

So. 27.10., 13.15 Uhr   SVV – SV Aislingen 

Tag des offenen Vereins – SV Villenbach 

Wolltest Du schon immer mal… 

… auf unserem Platz kicken, 

… testen wie schnell der kleine Ball 

auf der grünen Platte fliegt, 

… oder endlich mal Gymnastik ma-

chen und deinem Körper etwas Gu-

tes tun? 

Das und noch viel mehr kannst Du am 06.10.2024 bei 

unserem Tag des offenen Vereins erleben! Unsere 

Abteilungen stellen sich vor und laden zum Mitma-

chen ein. Wir haben ein umfangreiches Programm 

aufgestellt mit tollen Aktionen, bei dem keiner zu kurz 

kommt. 

Fahrrad-Treff für JEDERmann/frau geht in 

die Winterpause 

Ein Abschied auf Zeit… Es hat wieder großen Spaß 

gemacht! Wir sind schöne Touren gefahren, auf ein 

Getränk und eine Brotzeit eingekehrt oder sind spon-

tan am Gartenzaun zu einem Schnäpschen eingela-

den worden. Ein herzliches Dankeschön an alle Akti-

ven.  
Bike-Team SV Villenbach 

Ansprechpartner sind: 

Peter Steimer 90 98 98 

 

Physyolates beim SV Villenbach 

Physyolates ist Physyo, Pilates und Yoga in einem 

und macht sehr viel Spaß! 

Vom 09.10.-20.11.24 

7x Mittwochabend  Beitrag: 

1. Gruppe um 18 Uhr  Mitglieder 20€ 

2. Gruppe um 19:15 Uhr Nicht-Mitglieder 40€ 

Anmeldung unter kurse@sv-villenbach.de 

oder unter 08296/9099518 
Sarah Schönknecht 

Abteilungsleitung Kurse 

Seniorennachmittag in Villenbach 
Nach der Sommerpause freuen wir uns auf ein Wie-

dersehen im Pfarrhof Villenbach. Am Donnerstag, 

den 17. Oktober 2024 bewirten wir euch gerne mit 

Kaffee und Kuchen. 

Wir freuen uns darauf euch wieder zu sehen. 

Euer Seniorenteam 

NEUERÖFFNUNG 

03.10.2024 
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Sportverein Villenbach e.V. 
Franz Hartl, Felicitas Gasior, Albert Bihler 

 

info@sv-villenbach.de 
www.sv-villenbach.de 

 
 

Wir laden ein am Sonntag, den 06.10.2024, zum 
Tag des offenen Vereins 
 
 
 
10:00 Uhr  Kinder-Jugendfußball mit Schnuppertraining zum Mitmachen ab 5 Jahre 
 
10:00 Uhr  Walkinggruppe Lauf zum Mittagessen  
                                           (Bitte um Anmeldung bei Alexandra Lutz:  0160 98467294) 
  
11:00 Uhr  Mountainbike für alle  
          (Bitte Fahrrad und Helm selbst mitbringen) 
 
11:00 Uhr  Skip & Crawl Hindernisse selbst ausprobieren 
 
11:00 Uhr  Punktspiel B-Jugend  
 
11:00 Uhr  Chorprobe zum Mitsingen  
 

11:00 - 14:00  Mittagstisch 
 
11:30 Uhr  Physyolates  
                                            
13:00 Uhr  Kaffee und Kuchen  
 
13:00 Uhr  Tischtennis für Groß und Klein 
   (Wenn möglich bitte Hallenschuhe mitbringen) 
 
13:15 Uhr  Punktspiel der 2. Fußballmannschaft 
 
13:30 Uhr  Gymnastik für Jedermann  
   (Wenn möglich bitte Hallenschuhe mitbringen) 
 
14:00 Uhr   Spielmobil für Kinder und Kinderschminken 
 
14:30 Uhr  Kinderturnen und Krabbelgruppe zum Mitturnen 
 
15:00 Uhr  Punktspiel der 1. Fußballmannschaft  
 
17:00 Uhr  Grillen / Siegerehrungen 
 

Wir bitten um Verständnis, dass bei schlechtem Wetter der Tag des Vereins  
auf das nächste Frühjahr verschoben wird. 
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